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 Geltung 
 

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich nach Maßgabe 
der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehen-
de oder abweichende Bedingungen des Bestellers erlangen auch dann 
keine Geltung, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wenn 
wir in Kenntnis dieser Bedingungen die in Auftrag gegebenen Arbeiten 
ausführen. 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünfti-
gen Geschäfte mit dem Besteller. 

 
 Angebote und Vertragsunterlagen 
 
1. Unsere Angebote erfolgen stets freibleibend. 
 
2. Für Inhalt und Umfang unserer Liefer- und Leistungspflichten ist  in erster 

Linie unser Angebot maßgebend. 
 
 Preise und Zahlungsbedingungen 
 
1. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten von uns in Angeboten und Auf-

tragsbestätigungen genannte Preise nur unter der Bedingung, dass die zu 
bearbeitenden Teile beschichtungs- und veredelungsgerecht konstruiert 
sind. Für die Bearbeitung von solchen Materialien, die diese Vorausset-
zung nicht erfüllen, erfolgt eine Abrechnung nach Aufwand. 

 
2. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, verstehen sich von 

uns genannte und vereinbarte Preise rein netto ohne Transport- und Ver-
packungskosten. Die gesetzliche Mehrwertsteuer sowie Metallteuerungs-
zuschläge und Umweltschutzzuschläge sind den Preisen hinzuzurechnen. 
Sofern der Transport der von uns bearbeiteten Waren von uns durchge-
führt wird, stellen wir Transport- und Verpackungskosten gesondert in 
Rechnung. Eine Transportversicherung wird von uns nur auf ausdrückliche 
Anweisung des Bestellers und auf seine Kosten abgeschlossen. 

 
3. Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und 

erfüllungshalber angenommen; die Wertstellung erfolgt auf den Tag der 
Einlösung. Diskontspesen und Einzugsgebühren gehen zu Lasten des Be-
stellers und sind sofort in bar fällig. 

 
4. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist, gerät der Besteller 30 Tage 

nach Zugang einer Rechnung oder Zahlungsaufforderung und deren Fäl-
ligkeit in Verzug. Zum Abzug von Skonto ist der Besteller ohne besondere 
schriftliche Vereinbarung nicht berechtigt. 

 
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenan-

sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis be-
ruht. 

 
6. Tritt während der Vertragslaufzeit eine Änderung unserer maßgebenden 

Kostenfaktoren ein, insbesondere Material-, Lohn-und Energiekosten, oder 
ändern sich direkt oder indirekt die Preisbildung beeinflussende öffentliche 
Abgaben, so sind wir berechtigt, die vereinbarten Preise im gleichen Ver-
hältnis anzupassen. 

 
 Lieferzeit 
 
1. Von uns angegebene Lieferzeiten gelten nur ungefähr. Der Beginn der von 

uns angegebenen Lieferfrist setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
mit dem Besteller voraus. 

 
2. Bei Arbeitskämpfen und bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die 

außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und von uns nicht zu vertreten 
sind, verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Das Gleiche gilt, wenn wir 
aufgrund der genannten Umstände nicht oder nicht rechtzeitig erforderliche 
Materialien von unseren Zulieferern erhalten. Eine Verlängerung der Liefer-
frist tritt auch dann ein, wenn die dargstellten Umstände eines bereits vor-
liegenden Verzuges entstehen. 

 
3. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben , mit unserer Liefer- 

und Leistungspflicht in Verzug, so ist unsere Haftung für den Verzugsscha-
den noch auf einen Betrag in Höhe von 5 % des Auftragswertes für jede 
vollendete Woche des Verzuges, max. jedoch auf 50 % des Auftragswer-
tes, beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn der Verzug auf Vor-
satz, grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten beruht sowie in Fällen der Verletzung des Lebens oder der Gesundheit. 
Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der 
Leistung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über 
die vorstehend genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen ver-
zögerter Lieferung auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur 
Lieferung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. 

 
4. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-

gen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Leistung von uns zu ver-
treten ist. 

 

 
 
5. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemes-

senen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Leistung vom Ver-
trag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf 
der Leistung besteht. 

 
 Gewährleistung 
 
1.  Wir führen die uns in Auftrag gegebenen Arbeiten ordnungsgemäß nach den 

Regeln der Technik und unter Beachtung der einschlägigen Normen durch. 
Voraussetzung ist, dass die uns zur Bearbeitung überlassenen Teile zur O-
berflächbeschichtung geeignet sind, d.h. eine beschichtungsgerechte Ober-
fläche sowie eine beschichtungsgerechte Konstruktion aufweisen. Wir ver-
weisen insoweit auf die einschlägigen gültigen Regelwerke und auf unsere 
eigenen beigefügten Informationen. 
Es ist insoweit allein Aufgabe des Kunden, dafür Sorge zu tragen und sicher-
zustellen, dass die uns zur Bearbeitung übergebenen Teile zur Oberflächen-
beschichtung nach den vorstehend genannten Voraussetzungen geeignet 
sind. Ohne besondere vertragliche Vereinbarung sind wir nicht verpflichtet, 
besondere Untersuchungen und/oder Prüfungen der angelieferten Teile auf 
ihre Eignung zur Oberflächenbeschichtung durchzuführen. 

 
2. Im Falle mangelhafter Durchführung der Arbeiten stehen dem Besteller die 

nachfolgend aufgeführten Gewährleistungen zu, wenn er die von uns bear-
beiteten Gegenstände nach deren Erhalt unverzüglich auf Fehler untersucht 
und festgestellte Mängel uns unverzüglich schriftlich anzeigt. Die Vorschriften 
der §§ 377, 378 HGB gelten insoweit entsprechend. 

 
3. Sind die von uns durchgeführten Arbeiten mangelhaft, so ist der Besteller in 

erster Linie nur berechtigt, die Nacherfüllung gem. § 635 BGB zu verlangen. 
Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, oder verzögert 
sich die Nacherfüllung über eine vom Besteller angesetzte angemessene 
Frist hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt die Nach-
erfüllung aus anderen Gründen fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) zu verlangen. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, 
sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechts-
gründen - ausgeschlossen. 

 
4. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Bestellers, insbe-

sondere solche Ersatzansprüche wegen Beschädigung der zu bearbeitenden 
Gegenstände oder wegen sonstiger Vermögensschäden, sind  - gleich aus 
welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluß gilt nicht 
für solche Schäden, die auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, der Nichteinhal-
tung nicht übernommener Garantien oder schuldhafter Verletzung vertragli-
cher Hauptpflichten (wesentlicher Vertragspflichten) beruhen; er gilt weiter 
nicht in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. 

 
5. Mängelgewährleistungsansprüche des Bestellers verjähren in 12 Monaten ab 

dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, soweit nicht das Gesetz in § 634 a 
Abs. 3 BGB eine längere Frist vorschreibt. 

 
 Fertigung nach Muster 
 

Muster, die einem Auftrag zugrundeliegen, sind unverbindlich. Wir gewähr-
leisten lediglich eine annähernd mustergleiche Ausführung, da bei galvani-
schen und chemischen Prozessen unter anderem aufgrund von Qualitätsun-
terschieden des Rohmaterials gewisse Abweichungen auch bei sorgfältiger 
und sachgerechter Bearbeitung nicht ausgeschlossen werden können. 

 
Erweitertes Pfandrecht 

 
Wegen unserer Forderungen aus dem uns erteilten Auftrag steht uns ein ver-
tragliches Pfandrecht an den in unserem Besitz gelangten Gegenständen und 
Materialien zu. Dieses vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderun-
gen aus früher durchgeführten Leistungen geltend gemacht werden. Uns 
steht ein Zurückbehaltungsrecht in den in unserem Besitz befindlichen Waren 
bis zur vollständigen Begleichung aller Ansprüche aus Geschäftsverbindun-
gen mit dem Kunden zu. 
Das gesetzliche Pfandrecht des Werkunternehmers bleibt hiervon unberührt. 

 
 Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht 
 
1. Ist der Besteller Kaufmann, so ist Erfüllungsort für alle sich aus diesem 

Vertrag ergebenden Verpflichtungen unser Geschäftssitz. 
 
2. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist der Gerichtsstand für alle sich aus 

diesem Vertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten ebenfalls unser Geschäfts-
sitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch am Gericht seines Ge-
schäftssitzes zu verklagen. 

 
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Gel-

tung des CISG (UN-Kaufrechts) ist ausgeschlossen. 


